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§ 33 Bgld. LVBG 2013 Zuordnung zur
Modellfunktion und Modellstelle

 Bgld. LVBG 2013 - Burgenländisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2024

(1) Der Dienstgeber hat die Vertragsbediensteten entsprechend ihrer Verwendung einer Modellfunktion und innerhalb

der Modellfunktion einer Modellstelle zuzuordnen. Die Zuordnung ist mit der Verfügung über die

Verwendungsänderung gegebenenfalls anzupassen.

(2) Hat die Verwendungsänderung die Zuordnung zu einer anderen Modellstelle als der bisherigen zur Folge, so ist die

Einstufung der oder des Vertragsbediensteten nach Maßgabe der §§ 34 bis 36 anzupassen. Die Anpassung der

Einstufung hat mit der Verfügung über die Verwendungsänderung zu erfolgen.
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 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lvbg_2013/paragraf/34
file:///

	§ 33 Bgld. LVBG 2013 Zuordnung zur Modellfunktion und Modellstelle
	Bgld. LVBG 2013 - Burgenländisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013


